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RS OGH 1980/10/1 3Ob108/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.10.1980

Norm

ABGB §295

EO §37 Ac

Rechtssatz

Schlagbares Holz ist Zuwachs und als solches unselbständiger Bestandteil des in Exekution gezogenen Grundes. Erst

mit der Absonderung vom Grunde werden derartige Bodenbestandteile selbständige Sachen, wobei es gleichgültig ist,

durch wen und auf welche Weise die Trennung vorgenommen worden ist.

Entscheidungstexte

3 Ob 108/80

Entscheidungstext OGH 01.10.1980 3 Ob 108/80
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